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Begrüßung



Grußworte
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Wilhelm Barnhusen

Präsident des
Handballverbandes Westfalen



Handball in NRW –

Blick in die Zukunft
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Finanzen
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Spielbetrieb 
2016/2017

KREISKONFERENZ
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• Bezirksligen Männer und Frauen
• Kreisspielbetrieb Männer und Frauen
• Jugendspielbetrieb und Kooperationsspielklassen
• NW Kreispokal 2017, 06.-08.01.2017



Durchführungsbestimmungen

• Dfb des HV zur einheitlichen RTK: Progressive Bestrafung bei 
Nichteinhaltung der offensiven Abwehrformationen (4.6)

• Einsatz von EDIS: Ansetzung durch Heimverein, SR-Kosten erfassen ! 
(1.5.11)

• Alle Spielverlegungen über SIS-Verlegungstool, auch Abweichungen 
(1.6)

• Zeitnehmer/Sekretäre, Nutzung ESB (1.7 / 1.9 – vgl. TOP 6)

• Ergebnismeldung Samstagsspiele am Samstag, Sonntagsspiele bis 
20:00 Uhr (1.10)

• 12er-Staffelstärke, Auf- und Abstieg je 2 Mannschaften (2.2 / 2.3)

• Bis zur C-Jugend: Teilnahme von Mädchen am Spielbetrieb der m-
Jugend (4.2)



HV Westfalen 

Neuformulierung / Klarstellung zu § 55 SpO:
• U21-Regelung: „normales“ Festspielen unterhalb 

der Oberliga (bisher: Verbandsliga)
„In Abweichung der Bestimmungen des § 55 Abs. 3 der ab 1. Juli 2016
gültigen DHB-Spielordnung gelten innerhalb des HV Westfalen für
U21-Spieler in Erwachsenenmannschaften die Bestimmungen des §
55 Abs. 1 der SpO. Der uneingeschränkte Einsatz von U21-Spielern in
Erwachsenenmannschaften der vier höchsten Spielklassen bleibt
hiervon unberührt. Damit spielen sich U21-Spieler bei zwei
aufeinander folgenden Einsätzen in Erwachsenenmannschaften
unterhalb der Oberliga fest. Bei Einsätzen in der Oberliga oder darüber
spielen sie sich nicht fest.“
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SIS-Vereinsweb



LogIn mit SIS-Vereinsdaten 
(SIS-Passwort, nicht: Ergebnispasswort)

Spielverlegung über das Vereinsweb unter https://online.sis-handball.de/
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ESB



• Die Schulungen wurden/werden von Eddy Heiderstädt und Jochen 
Harre durchgeführt.

• Bisher fanden 9 Lehrgänge statt
• Es wurden bisher 172 Teilnehmer ausgebildet
• Anmeldung über Phönix klappt nach Anlaufschwierigkeiten ganz gut.

Wird in folgenden Spielklassen eingesetzt:

• HV-Spielbetrieb (Erwachsene und Jugend – komplett)
• Bezirksligen BI-HF/GT Männer und Frauen 
• Kreisliga A Herren
• Kreisliga Damen
• weibl.- und männl. A-Jugend

ESB (elektronischer Spielbericht)
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Infos aus dem 
SR-Wesen



• Gemeinsame Bezirksligen mit Gütersloh    
(Männer: Basisbeobachtung durch Heimverein)

Infos aus dem SR-Wesen

• Es wurden 22 neue Schiedsrichter ausgebildet

• Zum Vorjahr haben 21 SR aufgehört. Somit ist die 
Situation nicht besser geworden

• Es müssen 1222 Spiele angesetzt werden. Hierbei 
sind noch keine Folgestaffeln in der Jugend und die 
Aufstiegsrunden berücksichtigt. Es fehlen aktuell 
somit mindestens 8 Gespanne und 15 Einzel-SR
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Bewerbung auf Spiele:
Bezirksligen: per Mail an zuständigen SR-Ansetzer

Kreis: per Mail an spieluebernahme@handballkreis.de



• Spezialistenwechsel in der A-Jugend
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Regeländerungen

• Torwart als Feldspieler

• Verletzter Spieler

• Passives Spiel

• Letzte Minute

• Blaue Karte
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Änderungen der SpO



Hinweise zu den Änderungen der Spielordnung ab 1. Juli 
2016 in Bezug auf Spielberechtigungen sind auf der WHV-
Homepage auf der Startseite und unter Passstelle eingestellt. 
Die neuen bzw. aktualisierten Anträge finden Sie im 
Downloadcenter unter Passstelle. 
http://www.westdeutscher-handball-
verband.de/seite/216974/passstelle.html



§ 15 SpO Zweitspielrecht
betrifft Studenten, Berufspendler, Soldaten, Schüler
zuständig ist die Passstelle des Zweitvereins
Antragstellung vom 01.07. bis 31.10. eines Jahres für die laufende Saison
Gilt bis zum Ende der laufenden Saison und muss dann erneut beantragt werden
Das Zweitspielrecht ist an das Erstspielrecht gebunden und erlischt bei einem Vereinswechsel 
des Erstvereins
Voraussetzungen:
Erwachsenenspielrecht ohne vertragliche Bindung
Entfernung zwischen Vereinsorten und Wohnorten muss mindestens 100 km betragen (kürzeste 
Fahrtstrecke)
der Einsatz darf nur unterhalb der vierthöchsten Spielklasse erfolgen (ein Einsatz in 
Entscheidungs-, Ausscheidungs- und Relegationsspielen im Zweitverein ist nicht zulässig)

Unterlagen zum Antrag:
Einverständniserklärung des Erstvereins
Meldebescheinigungen beider Wohnsitze
Bestätigung über die ausgeübte Tätigkeit/Studienbescheinigung
Nachweis über die jeweils kürzeste Fahrtstrecke zwischen Vereins- und Wohnorten
Spielausweis ist mit dem Antrag einzureichen



§ 19 a Zweifachspielrecht für Jugendspieler 
der Altersklassen A – C

Antragstellung vom 01.07.-31.10.
Gilt bis zum Ende der laufenden Saison und muss dann neu beantragt werden
Das Zweifachspielrecht ist an das Erstspielrecht gebunden und erlischt bei einem 
Vereinswechsel des Erstvereins

Voraussetzungen:
Einsatz im Zweitverein nur in der Altersklasse des Spielers/der Spielerin
Einsatz im Zweitverein muss in einer höheren Spielklasse erfolgen als die 
höchstspielende Mannschaft des Erstvereins
je Altersklasse dürfen abgebende und aufnehmende Vereine jeweils max. drei 
Spieler mit einem Zweifachspielrecht ausstatten



§ 19b Gastspielrecht für Jugendspieler

Antragstellung vom 01.07.-31.10.
Gilt bis zum Ende der laufenden Saison
Das Gastspielrecht ist an das Erstspielrecht gebunden und erlischt bei einem 
Vereinswechsel des Erstvereins

Voraussetzungen:
Erstverein hat keine Mannschaft in der Altersklasse des Spielers gemeldet
Einsatz im Zweitverein nur in der Altersklasse des Spielers/der Spielerin
Bei Rückzug der Mannschaft ist eine Bestätigung des Kreises über die fehlende 
Spielmöglichkeit in der eigenen Altersklasse erforderlich



§ 23 Vereinswechsel, Spielausweisverfahren

Ein Spieler, der den Verein wechseln will, muss sich als Handballspieler schriftlich 
bei seinem Verein abmelden. Die Abmeldung ist, ungeachtet einer weiteren 
Vereinszugehörigkeit, am Tag nach dem letzten Meisterschafts- oder 
Pokalmeisterschaftsspiel, an dem er teilgenommen hat, wirksam.
Damit beginnt die Wartefrist nicht mehr ab dem Tag der Abmeldung, sondern 
beginnt einen Tag nach dem letzten Pflichtspiel.



§ 26 Dauer der Wartefrist

Erwachsenenspielrecht:
Die Wartefrist beträgt einen Monat
In der Zeit vom 16. Februar bis 30. April beträgt die Wartefrist 2 Monate

Jugendspielrecht:
Die Wartefrist beträgt 2 Monate
Die Wartefrist entfällt bei einem einmaligen Wechsel im Zeitraum vom 15.03. bis 
31.05.
Sie entfällt nicht
für Spiele der laufenden Saison
nach Mitwirkung in Qualifikationsspielen im bisherigen Verein
für die Inanspruchnahme des Doppelspielrechts
Nach einem Wechsel im Zeitraum vom 15.03. bis 31.05. darf eine weitere 
Spielberechtigung erst nach dem 15.10. erteilt werden!
Die Sperre für weitere Spielberechtigungen bis zum 15. Oktober wird erst 2017 für 
entsprechende Vereinswechsel vom 15.03.2017 bis 31.05.2017 wirksam.



§ 69 Ausleihe von Spielern / § 70 Zweifachspielrecht

Ein Verein der Bundesliga, Zweiten Bundesliga und Dritten Liga darf einen Spieler 
mit vertraglichen Bindung an einen anderen Verein zum Einsatz bis zur Dritten Liga 
– jedoch nicht in derselben Staffel – unter folgenden Voraussetzungen ausleihen.
Der gemäß §69 ausgeliehene Spieler ist für seinen Erstverein und den Zweitverein 
in den Bundesligen- und Dritte-Liga-Mannschaften spielberechtigt 
(Zweifachspielrecht)….
Der Einsatz in Verbands- und Oberliga fällt damit weg.



außerdem: § 22 Jugendschutzbestimmungen

Jugendliche dürfen innerhalb von 48 Stunden nur in zwei Spielen über die volle 
Spielzeit mitwirken, ausgenommen sind Turnierspiele mit verkürzter Spielzeit. Bei 
einem Verstoß gilt der Jugendliche für alle weiteren Spiele des Tages als 
nichtteilnahmeberechtigt (Spielwertung).
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Hinweise zur RO



Wird ein Spieler oder MV disqualifiziert und ihm anschließend die 
blaue Karte gezeigt,

ist er vorläufig für das nächste Meisterschafts- oder 
Pokalmeisterschaftsspiel (der Mannschaft, in der er fehlbar wurde) 
des laufenden Spieljahres gesperrt, ohne dass es eines 
besonderen Verfahrens oder einer Benachrichtigung bedarf.

Die automatische Sperre nach diesem Absatz ist eine mannschafts-
und spielbezogene Sperre, die nicht für die Teilnahme am sonstigen 
Spielbetrieb gilt.

§ 17 Abs. 1 RO



• Spielleitende Stelle prüft anhand des SR-
Berichtes eine weitergehende Bestrafung

• Erlässt ggf. dann hierüber einen Bescheid 

• Während der vorläufigen Sperre

• oder auch bis zu 7 Tage nach Ablauf der 
vorläufigen Sperre

§ 17 Abs. 3, 4  RO
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• Vielseitigkeitswettkampftage: immer Sonntags
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Lehrwesen
• Juniortrainer: November + Februar

• Elterntrainer/Elternhelfer

• C-Lizenz: Modul Kinderhandball im Oktober/November

• Fortbildungen: Samstags 9:00 bis 12:00 in Kooperation mit dem 
ZFP

• Kreisvergleichsspiele



Tagesordnungspunkt 16

Verschiedenes
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